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(54) Wirbelstrommühle

(57) 2.1. Beim Vermahlen von Gut in Mühlen, die
nach dem Prinzip der Zerkleinerung mittels Gaswirbeln
arbeiten, besteht das Problem, daß ein Luftstrom durch
die Mahlzone gezogen werden muß, der größer ist als
der Luftstrom, der für das Vermahlen erforderlich und
optimal ist. Dies wirkt sich negativ auf das Mahlergebnis
bzw. auf die Größe der Mühle aus.

Weiterhin wird das Gut beim Vermahlen stark er-
wärmt, was beitemperaturempfindlichen Gütern zu
Schädigungen oder zu Störungen des Betriebs führen

kann. Einmischen von Zusatzstoffen in das gemahlene
Gut ist bisher nur in zusätzlichen Vorrichtungen möglich.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Mühle ohne die
genannten Nachteile zu schaffen.

2.2. Im Aufnahmegehäuse (5) wird eine Öffnung
(14) im Drehsinn des Rotors (7) kurz hinter dem Auslaß
angeordnet und mit einer Vorrichtung (17) mit veränder-
barem Öffnungsquerschnitt versehen.

2.3. Feinkörniges Vermahlen von Gut z.B. in der Le-
bensmittel- und Grundstoffindustrie



EP 1 110 615 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mühle nach dem
Prinzip der Zerkleinerung mittels Gaswirbeln gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine solche Mühle ist auch als Wirbelstrom-
mühle oder Prallmühle bekannt. Der Begriff Mühle be-
deutet im folgenden eine nach diesem Prinzip arbeiten-
de Mühle, wie sie z.B. aus der DE 27 36 349 A und der
DE 197 00 429 A bekannt ist. Dabei weisen Ausführun-
gen mit konusförmigem Stator gegenüber denen mit
kreiszylindrischem Stator einen relativ einfach verstell-
baren Mahlspalt auf.
[0003] Lagebezeichnungen beziehen sich im folgen-
den auf eine Mühle, deren Rotor- Drehachse vertikal
und deren Einlaß oben angeordnet sind. In der Praxis
sind auch andere Lagen der Mühle möglich.
[0004] Bei den bekannten Mühlen besteht das Pro-
blem, daß zusätzlich zu der Luftmenge, die für das Ver-
mahlen erforderlich und optimal ist, Transportluft durch
die Mühle gesaugt werden muß, um Störungen wie Ver-
stopfungen zu vermeiden. Diese zusätzliche Luftmen-
ge, die abhängig vom jeweiligen Gut und der geforder-
ten Gleichmäßigkeit der Feinheit des Produkts ist, wirkt
sich negativ auf die Verweilzeit des Gutes in der Mühle
und damit auf das optimale Vermahlen aus. Die Mühlen
müssen daher entsprechend groß ausgelegt sein, um
das gewünschte Mahlergebnis zu erreichen.
[0005] In der Mahlzone der Mühle erwärmen sich das
Gut und die Luft. Daher besteht bei temperaturempfind-
lichem Gut das Problem, daß es möglichst schnell ge-
kühlt werden muß, um Schädigungen des Gutes und
Störungen des Mahlbetriebs z.B. durch Verkleben von
Fetten und Ölen zu vermeiden.
[0006] Bei einigen Anwendungen müssen dem Gut
nach dem Vermahlen Zusatzstoffezudosiert werden,
wie z.B. Borax oder Borsäure zu Papier, das als Dämm-
stoff eingesetzt wird. Hierfür sind bei den bekannten
Mühlen zusätzliche Vorrichtungen mit entsprechendem
Aufwand erforderlich.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Mühle zu
schaffen, bei der die für das Vermahlen und die für den
Transport erforderlichen Luftmengen getrennt einstell-
bar sind, die verstopfsicher arbeitet, die eine einfache
Dosierung von Zusatzstoffen nach dem Vermahlen er-
laubt und die bezogen auf die Temperatur produktscho-
nend ist bzw. eine einfache Nachtrocknung erlaubt.
[0008] Die Aufgabe ist durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Dadurch daß im
Mantel des Aufnahmegehäuses zusätzlich zu der Öff-
nung für den Auslaß eine Öffnung angeordnet ist, kann
ein Teil des für das Vermahlen und den Transport erfor-
derlichen Gesamtluftstromes nach dem Vermahlen zu-
geführt werden, ohne daß er durch das Mahlwerk ge-
führt wird. Hierdurch ist es möglich, den Luftstrom, der
für das Vermahlen erforderlich ist, optimal und unabhän-
gig vom Luftstrom für den verstopfungsfreien Transport
einzustellen, der meistens wesentlich größer und somit

maßgebend für den Gesamtluftstrom ist.
Weiterhin kann durch die erfindungsgemäße Öffnung
relativ kalte Luft unmittelbar nach dem Vermahlen zu-
geführt werden. Dies bewirkt eine rasche Abkühlung
des gemahlenen Gutes auf eine unschädliche Tempe-
ratur. Andererseits kann bei weniger temperaturemp-
findlichen Gütern erwärmte Luft zugeführt werden,
wenn eine Nachtrocknung nach dem Vermahlen erfor-
derlich ist.
Zusatzstoffe können einfach über eine Dosierleitung in
die Öffnung eingeführt, z.B. gedüst werden und werden
dann im Aufnahmegehäuse der Mühle, in dem hohe
Turbulenzen vorherrschen, innig mit dem gemahlenen
Gut vermischt.
Die Veränderbarkeit der Größe der Öffnung ermöglicht
die optimale Anpassung des Luftstroms, der nach Ver-
lassen der Mahlzone zugeführt wird, in Abhängigkeit
vom Gut und vom Durchsatz.
[0009] Die Unteransprüche betreffen vorteilhafte
Ausbildungen der Erfindung.
[0010] Die Anordnung der Öffnung nach Anspruch 2-
im Drehsinn des Rotors - kurz hinter dem Auslaß be-
wirkt, daß praktisch der gesamte Kanal, der im Aufnah-
megehäuse gebildet ist, von der Transportluft durch-
strömt ist. Daher herrscht eine ausreichende Strömung
für den Abtransport und für die Kühlung bzw. Nachtrock-
nung des Gutes vor.
[0011] Die Ausbildungen nach Ansprüchen 3 bis 7 be-
wirken günstige strömungstechnische Verhältnisse und
vermindern das Risiko von Ablagerungen.
[0012] Die Erfindung wird anhand eines vereinfacht
dargestellten Beispiels näher erläutert.
[0013] Figur 1 zeigt den Längsschnitt durch eine Müh-
le mit Antrieb, Motor nicht geschnitten.
Figur 2 zeigt das Aufnahmegehäuse einer Mühle nach
Figur 1 als vergrößertes Detail senkrecht von oben, teil-
weise geschnitten.
[0014] Figur 3 zeigt einen Längsschnitt gemäß Figur
2 ohne Darstellung des Auslasses.
[0015] Nach Figur 1 sind auf einem Maschinengestell
1 mit Füßen 2 eine Mühle 3 und ein Motor 4 befestigt.
Die Mühle 3 ist im wesentlichen aus einem Aufnahme-
gehäuse 5, einem Stator 6 und einem Rotor 7 aufge-
baut.
[0016] Das Aufnahmegehäuse 5, das in den Figuren
2 und 3 als Einzelheit dargestellt ist, ist im Grundriß ro-
tationssymmetrisch aufgebaut und besteht aus einer
Schweißkonstruktion. Es besteht im wesentlichen aus
einem äußeren zylindrischen Mantel 8, der vertikal an-
geordnet ist und an dem Einbauten und am unteren En-
de innen eine Ringscheibe 9 als Auflagefläche befestigt
sind. Als Einbauten sind ein zylindrischer Ring 10 mit
aufgesetzter Ringscheibe 11, der innerhalb des und be-
abstandet vom Mantel 8 vertikal angeordnet ist, und als
Verbindung ein horizontaler Boden 12 mit dem Mantel
8 angeordnet. Die Befestigung zwischen Mantel 8 und
Boden 12 ist mit geeigneten, nicht dargestellten Mitteln
stabilisiert. Zwischen Boden 12, Mantel 8, Ring 10,
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Ringscheibe 11, einem Lagergehäuse 22 und jeweils
der Unterkante von Rotor 7 und Stator 6 ist ein ringför-
miger Kanal 18 begrenzt. Im Mantel 8 sindradial beab-
standet zwei rechteckige Öffnungen 13, 14 angeordnet.
[0017] Die eine Öffnung 13 ist als Auslaß ausgebildet
mit einem quaderförmigen Auslaßrohr 15, das außen an
der Öffnung 13 angeordnet ist. Hierbei ist eine vertikale
Wand des Auslaßrohrs 15 tangential am Mantel 8 befe-
stigt.
[0018] Die andere Öffnung 14 ist als Lufteinlaß aus-
gebildet, im Drehsinn des Rotors 7 hinter der Öffnung
13 angeordnet und mit einem außen angebrachten Stut-
zen 16 versehen, an dem eine Vorrichtung 17 mit ver-
änderbarem Öffnungsquerschnitt befestigt ist. Die Öff-
nung 14 erstreckt sich von der Oberkante des Bodens
12 bis zu einer Höhe ungefähr entsprechend der Ober-
kante des Rings 10 und ist in etwa doppelt so breit wie
hoch. Als Vorrichtung 17 ist z.B. ein Schieber oder eine
Klappe geeignet. An dem Stutzen 16 oder in einer in
Strömungsrichtung ggf. vorgeschalteten Rohrleitung
kann bei Bedarf eine Dosierleitung 34 für Zusatzstoffe
(Additive) angeordnet sein.
[0019] Zwischen den Öffnungen 13 und 14 ist im Ka-
nal 18 eine Trennwand 19 vertikal so angeordnet, daß
sie tangential vom Ring 10 und parallel zum Auslaßrohr
15 zu der Seite des Auslaßrohrs 15 führt, die der Öff-
nung 14 am nächsten liegt. Im Kanal 18 ist eine Platte
20 senkrecht zum Mantel 8 zwischen dem Ring 10 und
dem Mantel 8 geführt. Die Platte 20 erstreckt sich von
der Trennwand 19 bis zu einer Länge entsprechend et-
wa 15° hinter die Öffnung 14, wobei hier die Verlänge-
rung der Abschlußkante durch den Mittelpunkt der Müh-
le 3 läuft. In Drehrichtung des Rotors 7 hat die Platte 20
ein Gefälle derart, daß eine gedachte Verlängerung der
Platte 20 in Richtung des Gefälles beim Auslaß den Bo-
den 12 schneidet.
[0020] Zwischen dem Boden 12 und der Platte 20 ist
ein senkrechtes Luftleitblech 21 angeordnet. Es er-
streckt sich über etwa seine halbe Länge gerade von
dem Ende der Platte 20, das der Öffnung 13 abgewandt
ist, in Richtung der Öffnung 13 und dann kreisförmig ge-
bogen über ca. 80° bis zur Öffnung 14. Das eine Ende
des Luftleitblechs 21 ist etwa 1/5 der Breite des Bodens
12 vom Mantel 8 entfernt, das andere hat in etwa den
selben Abstand zur nächsten Seite der Öffnung 14.
[0021] Das Lagergehäuse 22 ist auf dem Scheiben-
ring 11 befestigt. Im Lagergehäuse 22 ist eine Welle 23
drehbar gelagert. Am unteren Ende der Welle 23 ist eine
Riemenscheibe 24 befestigt, die über eine Vielzahl von
Keilriemen 25 und die Riemenscheibe 26, die an der An-
triebswelle des Motors 4 befestigt ist, antreibbar ist.
[0022] An dem oberen Ende der Welle 23 ist der Rotor
7 befestigt. Am Außenumfang des Rotors 7 sind in vier
Ebenen eine Vielzahl Mahlkörper 27 befestigt. Oben
und unten ist der Rotor 7 durch jeweils eine Scheibe 28,
29 begrenzt. Der Rotor 7 mit den Mahlkörpern 27 hat
die Kontur eines Kegelstumpfes. Auf den Scheiben 28,
29 sind Vorzerkleinerungswerkzeuge 30 und Ventilator-

flügel 31 befestigt.
[0023] Der Stator 6 ist mittelbar auf dem Mantel 8 ge-
lagert und mit z.B. Schrauben befestigt. Zwischen Man-
tel 8 und Stator 6 ist jeweils um einen Schraubenschaft
eine Hülse als Abstandhalter angeordnet. Im Stator 6
ist eine austauschbare Panzerung 32 befestigt, die ggf.
aus mehreren Einzelteilen aufgebaut ist. Die Panzerung
32 weist eine Riffelung auf, die in etwa senkrecht zur
Rotation des Stators 6 verläuft. Im Deckelbereich des
Stators 6 ist mittig eine Eintrittsöffnung 33 angeordnet.
[0024] Im Betrieb wird das Gut über z.B. eine nicht
dargestellte Rohrleitung in die Eintrittsöffnung 33 einge-
geben und auf bekannte Weise zwischen den Mahlkör-
pern 27 und der Panzerung 32 vermahlen. Das gemah-
lene Gut zusammen mit einem jeweils dem Gut entspre-
chend definierten Luftstrom wird durch z.B. einen nicht
dargestellten Ventilator aus der Mühle 3 ausgetragen,
der mit demAuslaßrohr 15 über Rohrleitungen und ggf.
eine Abscheidevorrichtung (jeweils nicht dargestellt)
verbunden ist. Um die gewünschte Feinheit zu errei-
chen, ist einerseits der Mahlspalt verstellbar. Hierfür
sind unterschiedliche Längen der Hülsen einsetzbar,
auf denen als Abstandhalter der Stator 6 gelagert ist.
Andererseits ist die Aufenthaltszeit des Gutes im Mahl-
bereich für das Mahlergebnis maßgebend, die wieder-
um von dem Luftstrom abhängt, der durch den Mahlbe-
reich gezogen wird. Über die Öffnung 14 und die Vor-
richtung 17 ist es möglich, diesen Luftstrom unabhängig
vom Gesamtluftstrom, der vom Ventilator gefördert wird,
einzustellen. Hierfür wird der Querschnitt der Vorrich-
tung 17 so verändert, daß sich entsprechend den Strö-
mungswiderständen der optimale Luftstrom durch den
Mahlbereich in Abhängigkeit von dem durch die Öffnung
14 einstellt.

Patentansprüche

1. Mühle nach dem Prinzip der Zerkleinerung mittels
Gaswirbeln, mit mindestens einer Mahlstufe, beste-
hend aus

einem kreiszylindrischen oder kegelstumpfför-
migen Stator,
mit einem antreibbaren Rotor, an dem eine
Vielzahl von gegebenenfalls in mehreren Stu-
fen übereinander angeordneten Mahlkörpern
befestigt ist,
mit einem Aufnahmegehäuse, in dem das fer-
tige Mahlgut aufgefangen und mittels Gas-
strom zum Auslaß transportiert wird,
und mit dem Auslaß der Mühle nachgeschalte-
ten Vorrichtungen zum Abscheiden des Mahl-
gutes und zum Absaugen von Gas,

dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich zur Öff-
nung (13) für den Auslaß im Mantel (8) des Aufnah-
megehäuses (5) eine Öffnung (14) angeordnet ist,
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der eine Vorrichtung (17) mit veränderbarem Öff-
nungsquerschnitt zugeordnet ist.

2. Mühle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Öffnung (14) in Drehrichtung des Ro-
tors (7) gesehen kurz hinter der Öffnung (13) ange-
ordnet ist.

3. Mühle nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Aufnahmegehäuse (5) einen im
wesentlichen gleichbleibenden Querschnitt auf-
weist.

4. Mühle nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß im Querschnitt des Aufnahmegehäu-
ses (5) eine senkrechte Trennwand (19) so im Be-
reich des Auslaßstutzens (15) angeordnet ist, daß
sie tangential von der inneren Begrenzung des Auf-
nahmegehäuses (5) zu der Seite des Auslaßstut-
zens (15) führt, die der Öffnung (14) am nächsten
ist.

5. Mühle nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich oberhalb des Bodens (12) des
Aufnahmegehäuses (5) eine Platte (20) von der
Trennwand (19) bis hinter die Öffnung (14) er-
streckt.

6. Mühle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Platte (20) derart in Drehrichtung des
Rotors (7) abfallend geneigt ist, daß die gedachte
Verlängerung der Platte (20) beim Auslaß den Bo-
den (12) schneidet.

7. Mühle nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß im Bereich der Öffnung (14) ein Leit-
blech (21) angeordnet ist.

8. Mühle nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß am Stutzen (16) oder an einer vor-
geschalteten Leitung eine Dosierleitung (34) für Ad-
ditive angeordnet ist.
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